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               im März 2026 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Ihr Kind wohnt im Einzugsbereich der Grundschule Wennigsen und wird im August 2027 
schulpflichtig. 
 
In diesem Jahr starten wir erstmalig mit der digitalen Schulanmeldung.  
Bitte geben Sie daher die Daten Ihres Kindes auf unserer Homepage unter: 

 www.grundschule-wennigsen.de  
 

Die Schulanmeldung ist in der Zeit vom 01. März bis zum 13. April 2026 möglich. 

 
Nach Abschluss der Dateneingabe erhalten Sie einen digitalen Kontrollausdruck. Benötigen Sie 
Hilfe bei der Anmeldung oder haben keine Möglichkeit zum Ausdrucken, kommen Sie  
 
am 10.03.2026 oder am 11.03.2026 in der Zeit von 13.00 – 15.00 Uhr im Sekretariat vorbei. 

Wir helfen Ihnen gerne! 
 

In dieser Zeit können Sie selbstverständlich auch Ihre Daten freischalten lassen. 

 

Für die endgültige Freischaltung Ihrer Daten legen Sie uns bitte den von ALLEN 
Erziehungsberechtigten unterschriebenen Ausdruck bis spätestens zum 
13.04.2026 im Sekretariat der Grundschule Wennigsen (montags - freitags von 
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr) vor. 
 

 
Nachweis Masernschutzimpfung/Geburtsurkunde 
Zusätzlich benötigen wir einen Nachweis über die Masernschutzimpfung (Impfpass), die uns im 
Original vorgelegt werden muss, sowie eine Kopie der Geburtsurkunde.  

Bitte bringen Sie diese am Tag der Freischaltung mit. 
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Flexibilisierung des Einschulungstermins: 
Für Kinder, die ihr 6. Lebensjahr im Zeitraum vom 1. Juli bis 30. September vollenden, besteht 
die Möglichkeit, die Einschulung um ein Jahr zu verschieben. Der entsprechende Antrag (siehe 
Homepage) kann bis zum 1. Mai des geplanten Einschulungsjahres eingereicht werden.  
 
Besuch einer anderen Schule 
Wenn Ihr Kind voraussichtlich eine andere Schule besuchen wird (z.B. die Freie Waldorfschule 
oder eine Internationale Schule), ist es trotzdem zunächst hier an der Grundschule Wennigsen 
anzumelden. Bitte melden Sie Ihr Kind auch an, wenn es voraussichtlich keine 
allgemeinbildende Schule besuchen wird, weil es auf Grund eines Handicaps bereits eine 
Einrichtung für einen besonderen Förderbedarf besucht oder besuchen wird. 
 
Sorgeberechtigung: 
Sollte nur ein Elternteil sorgeberechtigt sein, ist dies durch Vorlage der gerichtlichen 
Entscheidung nachzuweisen. 
 
Wichtig ist, dass Sie zur Freigabe der Daten folgende Unterlagen mit in die Schule bringen: 
 

 Kontrollausdruck (von allen Erziehungsberechtigten unterschrieben) 

 Geburtsurkunde (auch als Kopie möglich) 

 Impfpass im Original 

 BuT-Berechtigung (falls vorhanden)  
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
M. Engelke 
Schulleitung 


